
9. September 2015

Stadt Bornheim Bürgerinformation

Stadtverwaltung Bornheim
Postanschrift:  Postfach 1140, 53308 Bornheim

Anschriften: 
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 0, Fax: 0 22 22 / 945 - 126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Internet:  www.bornheim.de

Fachbereich Jugend und Schule:
 Brunnenallee 31,
Telefon: 0 22 22 / 9437 - 0

Öffentliche Verkehrsmittel: 
Stadtbahnlinie 18 und 68: Haltestelle Bornheim Rathaus
Buslinie 817 und 818: Haltestelle Rathaus

Öffnungszeiten Bürgerbüro und Infozentrum:
Montag - Mittwoch 07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag 07:30 - 12:30 Uhr
Terminvereinbarung unter 0 22 22 / 945 - 181 oder 182

Öffnungszeiten Bauaufsicht und Bauberatung:
Montag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr

Öffnungszeiten Fachbereich Soziales und Wohnen:
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag zusätzlich 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch  geschlossen

Öffnungszeiten übrige Fachbereiche:
Montag - Freitag  08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 15:00 - 18:00 Uhr
 sowie nach Vereinbarung

StadtBetrieb Bornheim AöR
Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 27 / 9320 - 0, Fax: 0 22 27 / 9320 - 33
Mail: info@sbbonline.de
Internet: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Hotline für Störungsmeldungen: 0 22 27 / 93 20 77
Öffentliche Verkehrsmittel:
Stadtbahnlinie 18:      Haltestelle Waldorf
Buslinie 818:                Haltestelle Waldorf (Stadtbahn)

Öffnungszeiten Stadtbetrieb mit Friedhofsverwaltung:
Montag - Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Öffnungszeiten Stadtbetrieb 
für Grünabfälle und Elektroschrott:
Montag 12:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat
 09:00 - 13:00 Uhr 

Stadtbücherei
Servatiusweg 19 - 23, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 938 - 565, Fax: 0 22 22 / 938 - 567
E-Mail: stadtbuecherei-bornheim@web.de
Internet:  www.stadtbuecherei-bornheim.de

Öffnungszeiten:
Montag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Dienstag  14:00 -  17:00 Uhr
Mittwoch  geschlossen
Donnerstag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:30 Uhr
Freitag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr
Samstag 09:30 - 12:30 Uhr

Anfragen von Ratsmitgliedern
Jedes Ratsmitglied kann jederzeit schriftliche Anfragen - so-
genannte kleine Anfragen - an den Bürgermeister richten, so-
fern sich diese auf Angelegenheiten der Stadt beziehen. Eine 
Antwort erfolgt innerhalb von 14 Kalendertagen. Die Anfragen 
und Antworten werden wöchentlich gesammelt und im In-
ternet unter www.bornheim.de unter „Rathaus“, „Rat & Aus-
schüsse“ veröffentlicht.

Volkshochschule Bornheim/Alfter
Alter Weiher 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 460, Fax 0 22 22 / 945 - 115
E-Mail: info@vhs-bornheim-alfter.de
Internet: www.vhs-bornheim-alfter.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 08:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr

HallenFreizeitBad Bornheim
Rilkestraße 3, 53332 Bornheim
Telefon:  0 22 22 / 3716

Öffnungszeiten des Hallenbades:
Montag - Freitag  06:30 - 08:00 Uhr Frühschwimmen 
 14:30 - 21:30 Uhr Familienbad  
Samstag, Sonntag,
Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr Familienbad 

Öffnungszeiten Sauna:
Montag - Mittwoch, 
Freitag 10:00 - 22:30 Uhr gemischte Sauna
Donnerstag  10:00 - 22:30 Uhr Damentag
Samstag 08:00 - 21:30 Uhr gemischte Sauna
Sonntag, Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr gemischte Sauna
Sauna XXL, jeden 2. Samstag im Monat (von Oktober bis April)
 08:00 - 01:00 Uhr gemischte Sauna

Ausschreibungen

Aktuelle Ausschreibungen finden Sie unter 
www.bornheim.de/rathaus/ausschreibungen;
aktuelle Stellenangebote unter
www.bornheim.de/rathaus/stellenangebote.
Öffentliche Ausschreibungen des StadtBetriebs Bornheim 
sind unter
www.stadtbetrieb-bornheim.de abrufbar.

Bürgersprechstunde für Kin-
der, Jugendliche und Erwach-
sene in der Regel jeden 1. 
und 3. Donnerstag im Monat 
ab 16 Uhr.
Bitte vorher anmelden unter 
Telefon: 0 22 22 / 945 - 101.

Wartezeiten vermeiden und 
Termin vereinbaren unter 
Telefon:  0 22 22 / 945 - 181 
   oder    - 182

Alle Fraktionen bieten regel-
mäßig Sprechstunden an:

CDU
nach Vereinbarung
Anschrift: Alter Weiher 2
Telefon: 0 22 22 / 945 - 510
Fax: 0 22 22 / 945 - 511
E-Mail: cdu-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

SPD
dienstags 10 - 13 Uhr  
und nach Vereinbarung
Anschrift: Alter Weiher 2
Telefon: 0 22 22 / 945 - 520
Fax: 0 22 22 / 945 - 521
E-Mail: spd-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

Bündnis 90/
Die Grünen
nach Vereinbarung
Anschrift: Alter Weiher 2
Telefon: 0 22 22 / 945 - 540
 0 151 / 20 74 61 04
Fax: 0 22 22 / 945 - 541
E-Mail: gruene@rat.  
 stadt-bornheim.de

FDP
montags 17:30 - 18:30 Uhr 
(außer während der Ferien) 
und nach Vereinbarung
Anschrift: Servatiusweg 19-23
Gebäude C, 2. OG 
Telefon: 0 22 22 / 99 56 355
Fax: 0 22 22 / 994 - 452
E-Mail: fraktion@fdp-
 bornheim.de

UWG/Forum
nach Vereinbarung
Hans Gerd Feldenkirchen
Anschrift: Alter Weiher 2
Telefon: 0 22 27 / 90 99 377
Fax: 0 22 27 / 90 94 27
E-Mail: h.g.feldenkirchen@
 t-online.de

ABB
nach Vereinbarung
Paul Breuer 
Anschrift: St.-Georg-Str. 20, 
Telefon: 0 22 22 / 99 56 404
 0 151 / 722 11 101 
Fax: 0 22 36 / 9 29 16 74
E-Mail: bornheimer123@  
 yahoo.de

Die Linke
montags 18 - 19 Uhr
Michael Lehmann
Anschrift: Servatiusweg 19-23, 
Gebäude C
Telefon: 0 22 22 / 99 56 401
E-Mail: milebo@web.de

24 Stunden-Hotline für 
Störungen der Wasserversor-
gung, Abwasserbeseitigung 
und Straßenbeleuchtung
Telefon: 0 22 27 / 93 20 77
oder Störungsmeldung unter 
www.bornheim.de

der Energieagentur Rhein-
Sieg in Kooperation mit der 
Verbraucherzentrale, kosten-
lose offene Sprechstunde im 
Rathaus, Raum 553,  
am 17. September 2015, 
14 - 17:30 Uhr.
Ansprechpartner bei der 
Stadt Bornheim: 
Manuela Domschat
Telefon: 0 22 22 / 945 - 307
E-Mail:  energieberatung@ 
 stadt-bornheim.de

Sprechstunden

Bürgermeister

BürgerBüro

Fraktionen

Störungsmeldung

Energieberatung

Ausschuss für Stadtentwicklung
Mittwoch, 09.09.2015, 18 Uhr

Stadtrat
Donnerstag, 10.09.2015, 18 Uhr

Sport- und Kulturausschuss 
Mittwoch, 16.09.2015, 18 Uhr 

Ausschuss für Schule, Soziales und demographischen Wandel
Donnerstag, 17.09.2015, 18 Uhr 

Die nächsten Sitzungen

Die Sitzungen sind öffentlich und finden im Ratssaal des Born-
heimer Rathauses, Rathausstraße 2, 53332 Bornheim, statt. Wei-
tere Informationen (Tagesordnung und Sitzungsunterlagen) gibt 
es auf der Internetseite der Stadt Bornheim (www.bornheim.de) 
direkt unter session.stadt-bornheim.de.

Amtliche Bekanntmachungen

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim

Wer Bioabfall entsorgen will, sollte ihn auf keinen Fall in Plastiktü-
ten füllen. Darauf weist die RSAG hin und kündigt an, falsch befüllte 
Biotonnen künftig nicht mehr zu leeren. Erst wenn alle Fremdstoffe 
entfernt worden sind, werde die Tonne bei der nächsten Leerung 
gekippt. Bereits in diesem Sommer hat die RSAG die Biotonnen im 
Kreisgebiet über mehrere Monate kontrolliert und bei falscher Be-
füllung stehen gelassen.
Plastiktüten oder -müllbeutel sowie Glas- und Holzreste führen laut 
RSAG zu Problemen bei der Kompostierung von Bioabfall, weil der 
Müll dann mit erheblichem maschinellen Aufwand nachsortiert 
werden muss, um die erforderliche Kompostqualität zu erreichen. 

Selbst die „kompostierbaren Biobeutel“, die im Einzelhandel zu 
kaufen sind, dürfen nicht in die RSAG-Tonnen. Denn das künstliche 
Material verrottet meist nicht in vollem Umfang – schon gar nicht in 
den kurzen Rottezeiten in den RSAG-Kompostwerken. Die Verwen-
dung derartiger Plastikbeutel und -tüten wird in der Abfallsatzung 
des Rhein-Sieg-Kreises bereits seit einem Jahr ausgeschlossen.
Am einfachsten ist es nach wie vor, feuchte Küchenabfälle in Zei-
tungspapier einzuwickeln und dann in die Tonne zu geben. Außer-
dem sollte der Tonnenboden mit einer Lage Zeitungspapier oder 
dünner Pappe bedeckt werden. Das Papier kann später problemlos 
mitkompostiert werden.

Der Rat der Stadt Bornheim hat in seiner Sitzung am 
07.05.2015 den nachfolgenden Beschluss gefasst: „Der Rat 
beschließt
1. die Aufhebung des Beschlusses zur Aufstellung des 

Bebauungsplans He 30 in der Ortschaft Hersel vom 
12.02.2009,

2. gemäß § 12 (2) BauGB die Einleitung des Verfahrens 
zur Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans He 30 in der Ortschaft Hersel. Das Plangebiet 
wird im Westen begrenzt durch den Mittelweg, im Nor-
den durch die Erftstraße bzw. den neuen Sportplatz, im 
Osten durch vorhandene landwirtschaftliche Flächen 
bzw. die Trasse der Stadtbahnlinie 16 und im Süden 
durch die Abgrenzung zum geplanten Wohngebiet Her-
sel-West.“

Der bisherige Bebauungsplan He 30 umfasste einen Bereich, 
der im Westen begrenzt wurde durch den Mittelweg, im Nor-
den durch die Erftstraße, im Osten durch vorhandene Grün- 
und Ackerflächen bzw. die Trasse der Stadtbahnlinie 16 und 
im Süden durch eine imaginäre Linie mit einem festgelegten 
Abstand zur vorhandenen Wohnbebauung bzw. durch die 
Roisdorfer Straße. Auf die beiliegenden Übersichtsskizzen, die 
die Planbereiche grob darstellen, wird hingewiesen. Der vor-
stehende Beschluss wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Bornheim, den 27.08.2015
Stadt Bornheim
In Vertretung

gez. Manfred Schier, Erster Beigeordneter

Öffentliche Bekanntmachung des Bebauungsplans He 30 in der Ortschaft Hersel,  
Aufhebung des Aufstellungsbeschlusses,

und des vorhabenbezogenen Bebauungsplans He 30 in der Ortschaft Hersel, 
Aufstellungsbeschluss

Sie suchen einen Kita-Platz? Dann nutzen Sie den neuen Online-Service der Stadtverwaltung: Im „Kita-Navigator“ werden alle 30 
Bornheimer Kindertageseinrichtungen übersichtlich vorgestellt. Sie können sich bis zu fünf aussuchen und Ihr Kind unverbindlich 
für einen Platz vormerken lassen. Der Kita-Navigator ersetzt das bisherige schriftliche Anmeldeverfahren. Sie finden das Portal 
unter http://kita-navigator.bornheim.de oder auf der städtischen Homepage unter „Kinder, Jugend, Bildung & Soziales“ / „Kita-

Navigator“. Wer keinen Internetzugang besitzt, kann sich in einer der Kitas, im Bürgerbüro oder im Jugendamt anmelden.

Plastik gehört nicht in die Biotonne
Laut RSAG sind auch „Biobeutel“ verboten

Die Stadtverwaltung Bornheim bittet ihre Bürger, bei der Glas-
entsorgung Rücksicht zu nehmen und die Ruhezeiten einzuhal-
ten. „Zwar handelt es sich bei allen Containern im Stadtgebiet 
um geräuschgedämpfte Modelle mit dem blauen Umweltengel. 
Dennoch gelten die gesetzlich geschützten Nacht- und Ruhe-
zeiten“, erklärt Irmgard Mohr vom Umwelt- und Grünflächenamt 
der Stadt Bornheim. Demnach ist der Glaseinwurf nachts zwi-
schen 22 und 6 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen verboten. In 
Wohngebieten ist das Einwerfen von Altglas sogar nur werktags 

von 7 bis 20 Uhr erlaubt. Darüber hinaus sollte aus Rücksicht auf 
die Nachbarn auch die Mittagsruhe zwischen 12 und 15 Uhr be-
achtet werden. Wer sein Altglas während der gesetzlichen Ru-
hezeiten in einen Container wirft, kann in drastischen Fällen mit 
einem Bußgeld von bis zu 500 Euro bestraft werden.
Beschwerden über die Benutzung von Glascontainern während 
der Ruhezeiten nehmen das Bornheimer Ordnungsamt unter 
der Rufnummer 02222/945-161 oder das Umwelttelefon unter 
02222/945-310 entgegen.

Stadtverwaltung bittet um Rücksichtnahme bei der Glasentsorgung


